
	Beispiel
	Warum problematisch?
	So geht’s richtig

	[bookmark: _GoBack]Schwangerschaft & Familienplanung
„Sie ist schwanger“, „Sie will bald wieder in Teilzeit“
	Diese Informationen betreffen sensible Lebens- und Gesundheitsumstände und bergen ein hohes Diskriminierungsrisiko. Sie ermöglichen Rückschlüsse auf künftige Verfügbarkeit oder Belastbarkeit und sind für Personalentscheidungen regelmäßig nicht erforderlich (§ 26 BDSG).
	Nur solche Informationen verarbeiten, die für Arbeitsschutz oder konkrete organisatorische Maßnahmen erforderlich sind. Keine Weitergabe über den notwendigen Personenkreis hinaus und keine Berücksichtigung bei Leistungs-, Entwicklungs- oder Beförderungsentscheidungen.

	Fehlzeiten & Care-Arbeit
„Sie fällt öfter aus“, „wegen der Kinder eingeschränkt verfügbar“
	Fehlzeiten erlauben mittelbare Rückschlüsse auf Gesundheit oder familiäre Situation und führen schnell zu pauschalen Zuschreibungen. Solche Bewertungen sind datenschutzrechtlich unzulässig und verstärken strukturelle Benachteiligung.
	Fehlzeiten ausschließlich organisatorisch behandeln (z. B. Vertretung, Planung). Keine Bewertung von Ursachen, keine informelle Etikettierung und keine Verknüpfung mit Leistungs- oder Zuverlässigkeitsannahmen.

	Teilzeit, Rückkehr, Homeoffice
„Nicht voll da“, „arbeitet viel von zuhause“
	Arbeitsmodelle werden informell mit Engagement oder Leistung gleichgesetzt. Sichtbarkeit tritt an die Stelle sachlicher Kriterien, ohne dass hierfür eine datenschutzrechtliche Grundlage besteht.
	Leistung ausschließlich anhand arbeitsbezogener Ergebnisse bewerten. Teilzeit, Homeoffice oder Rückkehrphasen dürfen weder als Negativkriterium herangezogen noch dokumentiert werden.

	Gesundheitliche Themen
Zyklusbeschwerden, Fertilität, psychische Belastungen
	Es handelt sich um besondere Kategorien personenbezogener Daten (Art. 9 DSGVO). Auch freiwillig geteilte Informationen bleiben besonders schutzbedürftig.
	Keine Speicherung, keine Weitergabe und keine Nutzung für Einsatz-, Leistungs- oder Eignungsentscheidungen. Eine freiwillige Offenlegung hebt den datenschutzrechtlichen Schutz nicht auf.

	Projektvergabe und „Verfügbarkeit“
„Für das Projekt aktuell nicht geeignet“, „familiär wohl zu stark gebunden“
	Projektentscheidungen beruhen auf vermuteten privaten Umständen, die weder relevant noch zulässig erhoben sind. Informelle Annahmen verfestigen sich zu Entscheidungskriterien ohne Rechtsgrundlage.
	Projektvergabe ausschließlich an objektive, arbeitsbezogene Kriterien knüpfen (Qualifikation, Kapazität, vertraglicher Umfang). Private Lebensumstände dürfen weder abgefragt noch stillschweigend berücksichtigt werden.
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